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Di~ Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Posch und Genossen haben am 

13. November 1991 unter der Nr. 1948/J an mich eine schriftliche parla­

inentarische Anfrage betreffend die sanitären Einrichtungen in der Türk­

Kaserne in Spittal/Drau gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

!11. Ist Ihnen bekannt, daß in der Türk-Kaserne keine Duschplätze in 
ausreichender Zahl vorhanden sind? 

2. Können Sie an~eben, aus welchen Gründen die von der Truppe einge­
brachten Antrage zur Behebung dieses Mangels abgelehnt wurden? 

3. Welche Maßnahmen werden von Ihnen getroffen werden, um diesen Man­
gel zu beseitigen? 

4. Welche Priorität zur Strukturverbesserung kommt der Türk-Kaserne 
im Kasernenkonzept des Bundesheeres zu? 

5. Welche Verhältniszahl - Belegschaft je Unterkunftsobjekt : Anzahl 
der im Objekt vorhandenen Duschmöglichkeiten - wird bei militäri­
schen Unterkünften zugrundegelegt?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu 1: 

Ja. 

Zu 2: 

Der Bedarf an ausreichenden Duschmöglichkeiten wurde grundsätzlich aner­

kannt. Die Behebung dieses Mangels scheiterte jedoch bisher,ijln den unzu­

reichenden budgetären Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche 

Angelegenheiten. 

Zu 3 und 4: 

Auf Grund der bestehenden Kompetenzrechtslage beschränken sich die Mög­

lichkeiten des Bundesministeriums für Landesverteidigung im wesentlichen 
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auf die Mitwirkung bei der Festlegung der Prioritätenreihung. Das Struk­

turverbesserungsprogramm für die Türk-Kaserne besitzt Priorität I und 

rangiert im Bundesland Kärnten an dritter Stelle von 26 Vorhaben. 

Zu 5: 

Nach den bestehenden Raumbedarfsrichtlinien ist bei Neubauten in Mann­

schaftsunterkünften je eine Dusche für zehn Personen vorzusehen. Dieser 

Schlüssel ist jedoch auf Grund der technischen Gegebenheiten bei Altbau­

ten nicht immer zu verwirklichen. 
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